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Bekanntmachung 

 

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 

Für diejenigen Schuldner der Grundsteuer in der Gemeinde Lilienthal, welche für 

das Kalenderjahr 2026 keinen neuen Grundsteuerbescheid erhalten haben, wird 

für das Kalenderjahr 2026 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr gem. § 27 Abs. 

3 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl. IS.965) in der zurzeit gül-

tigen Fassung festgesetzt, es sei denn, dass bereits bis zu dieser Bekanntmachung 

für das Kalenderjahr 2026 durch Heranziehungsbescheid der Gemeinde Lilienthal 

eine abweichende Grundsteuer festgesetzt worden ist. 

Gegen die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2026 ist die Klage 

zulässig. Sie kann innerhalb eines Monats nach Ablauf des Tages der öffentlichen 

Bekanntmachung beim Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4A, 21682 Stade 

schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erho-

ben werden. 

Durch die Erhebung der Klage wird die Verpflichtung zur rechtzeitigen Zahlung der 

Grundsteuer nicht berührt. 

Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. 

Mai, 15. August und 15. November 2026 fällig. Kleinbeträge bis zu 15,00 Euro 

werden am 15. August 2026 in einer Summe fällig, solche von bis zu 30,00 Euro 

je zur Hälfte am 15. Februar und am 15. August 2026. 

 

Lilienthal, den 29.01.2026 

 

Gemeinde Lilienthal 

Der Bürgermeister 

Fürwentsches 
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